
90. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

am 30. September und 1. Oktober 2015 in Darmstadt 

Entschließung: 

 

Verfassungsschutzreform bedroht die Grundrechte 

 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder lehnt die 

mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfas-

sungsschutzes“ (BR-Drs. 123/15 und 382/15) beschlossene Verfassungsschutzre-

form ab. Die vorgesehenen Gesetzesänderungen sind in zentralen Punkten verfas-

sungsrechtlich äußerst bedenklich. Das betrifft insbesondere die praktisch unbe-

grenzten Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden, personenbezogene Daten in 

umfassenden und zentralen Dateien zu speichern.  

Das Gesetz sieht u. a. vor, Aufgaben und Informationen beim Bundesamt für Verfas-

sungsschutz zu zentralisieren. Es erweitert die Verpflichtungen der Verfassungs-

schutzbehörden, Daten untereinander auszutauschen, erheblich. Zudem ermöglicht 

es den Austausch mit Polizeibehörden in einem Maß, welches der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichtes zum informationellen Trennungsprinzip (Urteil vom 

24. April 2013, 1 BvR 1215/07) widerspricht. Es schafft weiter die rechtliche Grundla-

ge, das zentrale nachrichtendienstliche Informationssystem (NADIS) von einem rei-

nen Indexsystem zu einem vollumfänglichen Informationssystem auszubauen. Dies 

geschieht vor allem dadurch, dass nach dem Gesetzeswortlaut zu allen gespeicher-

ten Personen und Objekten zukünftig auch die zugehörigen Dokumente, Bilder, Vi-

deo- oder Audiomaterial in NADIS gespeichert werden können und sollen. Auf die 

erheblichen Risiken von Recherchen in solch umfassenden Dateien hat die Konfe-

renz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder bereits frühzeitig mit 

ihrer Entschließung vom 4. November 2010 „Keine Volltextsuche in Dateien der Si-

cherheitsbehörden“ hingewiesen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erhält 

schließlich in Konkurrenz zu den Ländern operative Zuständigkeiten auch für nicht 

länderübergreifende gewaltorientierte Bestrebungen. Die Verfassungsschutzbehör-

den der Länder werden faktisch auf die Rolle von Datenlieferanten für das Bundes-

amt für Verfassungsschutz reduziert.  



Es fehlt nach wie vor an einer umfassenden und systematischen Analyse bisheriger 

Versäumnisse und Vollzugsdefizite. Diese hatte die Konferenz der Datenschutzbe-

auftragten des Bundes und der Länder bereits mit Beginn der Überlegungen zu einer 

Reform des Verfassungsschutzes gefordert (Entschließung vom 8. November 2012 

„Reform der Sicherheitsbehörden: Der Datenschutz darf nicht auf der Strecke blei-

ben“). Offen bleibt so insbesondere die Frage, ob die Verfassungsschutzbehörden 

bestehende Befugnisse in der Vergangenheit richtig angewendet haben. Gleichwohl 

werden nunmehr die Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden noch erweitert. 

Bestehende Defizite der rechtsstaatlichen Kontrolle über die Nachrichtendienste löst 

das Gesetz ebenfalls nicht. Dabei hat vor allem der Abschlussbericht des NSU-

Untersuchungsausschusses des Bundestages ein erhebliches Kontrolldefizit aufge-

zeigt. Auch hier hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder bereits eine verfassungskonforme Gestaltung der Kontrolle angemahnt (Ent-

schließung vom 9. Oktober 2014 „Effektive Kontrolle von Nachrichtendiensten her-

stellen!“).  

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hält an ihrer 

Forderung gegenüber dem Gesetzgeber fest, das Recht der Nachrichtendienste 

maßvoll und verfassungskonform auszugestalten. Dies ist mit diesem Gesetz miss-

lungen. Das Gesetz stellt einen weiteren Schritt zur Aushöhlung des Rechts auf in-

formationelle Selbstbestimmung dar. 

 

 


